
fflll Dresden. DLG2qGu· 
Landeshauptstadt Dresden • Postfach 12 00 20 . 01001 Dresden Landeshauptstadt Dresden · 

Veterinär-und 
Lebensmittelüberwachungsamt 

Ihr Zeichen 1 ~-n_ser Zelche~ Es Informiert Sie 1 Zimmer I Telefon E-Mail Datum 
█████ ████████████ 31. Marz 2021 

Ihr lniormationsbegehren nach§ 2 Abs. 1 Verbraucherinformationsgesetz (VIG) 

Sehr geehrter Herr █████, 

auf Ihr Informationsbegehren vom 6. Februar 2021, das bei uns als informationspflichtige Stelle am 6 . Februar 2021 eingegangen ist, ergeht gemäß§ 5 Abs. 2 Satz 2 Verbraucherinformationsge setz (VIG) folgender 

Grundbescheid: 
1. Dem Informationsbegehren nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG wird stattgegeben. 2. Der Zugang zu den nachgesuchten Informationen erfolgt durch schriftliche Auskunftserteilung nach Ablauf von zwei Wochen nach Bekanntgabe dieses Grundbescheides gegenüber dem Dritten. 3. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei. 

Ihr Informationsbegehren hat folgenden Inhalt: 
1. Wann haben die beiden letzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen im folgenden Betrieb stattge -funden? 

Deutsche See GmbH 
Messering 20 
01067 Dresden 

Ostslchslsche Spark.isse Dresden Postbank BurkersdorfH W~ 18,01189 Dr•d.,, Sie Nreid,en uns Dbe!-die H•lteslellen : IBAN: DES8 8505 0300 3159 000000 IBAN: DE77 860100900001035903 Telefon (03 51) 4080511 Südhöhe mit den Bwllnien 63 und 66 BIC: OSDDDE81XXX BIC: PSNKDEFF Telefax (03 51) 4080513 Sprechzelten: 
Mo9-12 Uhr 

E-Mails: 01, Do 9-18 Uhr, Fr 9-12 Uhr 
veterin.ieramt@dresden.de 

Deutsche Bank Commenmnk 
IBAN: OE81 8707 0000 0527 7777 00 IBAN: DE76 8504 00000112 074000 
BIC: OEUTDE8000( BIC: COBAOEFfXXX www .dresden.de 
Elektronlsche Dolcumente mit qualifizierter elektronischer Slgn.itur können Sie Ober ein Formular einreichen. Darüber hinaus gibt es die Ml>gllchkelt, E-Mails an die Landes-hauptstadt Dresden mit einem 5/ MIME-Zertlfikat zu verschlüsseln oder mit DE-Mall sichere E-Malls zu senden. Weitere lnfonnatlonen hlenu finden Sie unter www.dres-den.de/kontakt . -
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2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die Herausgabe des entsprechenden Kon

trollberichts an mich. 

Unter „BeanstandungenN verstehe ich unzulässige Abweichungen von den Anforderungen des Lebensmitte/

und Futtermittelgesetzbuches (LFBG) oder anderen geltenden Hygienevorschriften. Sollte es zu einer oder meh

reren solchen Beans.tandungen gekommen sein, beantrage ich die Herausgabe des entsprechenden, vollständi

gen Kontrollberichts - unabhängig davon, wie Ihre Behörde die Beanstandungen eingestuft hat (bspw. als „ge

ringfügig0 oder „schwerwiegend"). 

Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG hat jeder nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf freien Zugang zu allen 

Daten über von den nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen Stellen festgestellte nicht zulässige Abweichun

gen von Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches, der auf Grund dieser Gesetze erlasse

nen Rechtsverordnungen, unmittelbar geltender Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäi

schen Union im Anwendungsbereich der genannten Gesetze, sowie Maßnahmen und Entscheidungen, die im 

Zusammenhang mit den genannten Abweichungen getroffen worden sind, [ ... ]. 

Nach§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 VIG umfasst der Informationsanspruch auch Informationen zu Überwachungsmaß

nahmen. 

Ihr Informationsbegehren unterfällt dem Anwendungsbereich des VIG. 

Ausschluss- und Beschränkungsgründe nach § 3 VIG sind nicht ersichtlich. 

Der betroffene Lebensmittelunternehmer hat sich im Anhörungsverfahren nicht geäußert. 

Demgemäß ist dem oben dargestellten Informationsbegehren stattzugeben. Na~h § 5 Abs. 4 VIG darf der Infor
mationszugang allerdings erst erfolgen, wenn die Entscheidung dem oder der D~1tten __ bekannt gege_ben word~n 
ist und diesem ein ausreichender Zeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen eingeraumt worden ist. Der Zeit

raum nach § S Abs. 4 Satz 2 VIG soll 14 Tage nicht überschreiten_ 

Die sofortige Vollziehbarkeit des Grundbescheides folgt aus§ 5 Abs_ 4 VIG, da sich das Informationsbegehren 

auf Informationen nach§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG richtet. 

Sie begehren die Übermittlung der Informationen per E-Mail. 

N h § 6 
Abs 1 Satz 1 VIG kann die informationspflichtige Stelle den Informationszugang durch Auskunfftserte!· 

ac · W - " ff Wird eine bestimmte Art des In ormat1-
lung Gewährung von Akteneinsicht oder in sonstiger eise ero nen. .. d 
ons;ugangs begehrt, so darf dieser nur aus wichtigem Grund auf andere Art gewahrt wer en_ 

•- - - D tenschutzgründen schriftlich (postalisch) erfolgen. Der ge-
Die lnformationsgewahrung wird vorll~gend aus k ~ ·cheren Kommunikationsweg dar, da E-Mails nicht sig-
wünschte Übermittlungsweg (elektronisch) ~teilt eten s~erechtigtes Abfangen/Abfischen und Mitlesen der E
niert und verschlüsselt zugestellt werden k~n~en: t•~e~nPostweg als gesicherter Kommunikationsweg gewählt 
Mails kann nicht ausgeschlosse~ w~rden. a erll1~ . ht werden dann diesem Schreiben zum lnformationszu
worden. Die verfahrensgegenstandhchen Kontra enc e . 

gang als Anlage beigefügt. 

- .. n wird schon jetzt darauf hingewiesen, dass die inhaltliche Richtigkeit 
Mit Blick auf die lnformat1onsgewahru g . . . h . ht um personenbezogene Daten handelt, § 6 

. h " b " ft worden ist soweit es sie mc . h b k t 
der Informationen nie t u erpru . . , II . d Hinweise auf Zweifel an der Richtigkeit nie t e ann , 
Abs. 3 Satz 1 VIG. Der informationspfhcht1gen Ste e sm 

§ 6 Abs. 3 Satz 2 VIG. 
b ht f § 7 Absatz 1 Satz 2 VIG. Danach ist der Zugang zu 

Die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens 1 e~~G b:t zu einem Verwaltungsaufwand von 1.000 Euro ge-

tnformationen nach § 2 ~bsatz 1 Satz :u ~~:::~rmationen ist im vorliegenden Verfahren kostenfrei. 
bühren- und auslagenfre1. Der Zugang . 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 

Widerspruch ist bei der Landeshauptstadt Dresden zu erheben. Der Hauptsitz befindet sich im Rathaus, Dr.

Külz-Ring 19, 01067 Dresden. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

amtierende Abteilungsleiterin 

Hinweise: 

Die Ihnen übermittelten Daten und Informationen unterliegen dem Amts- bzw. Dienstgeheimnis. Der Anspruch 

auf Informationszugang nach dem VIG beschränkt sich auf Sie als Antragsteller nach§ 2 Abs. 1 VIG. Ein An
spruch auf Veröffentlichung im Internet durch den Antragsteller über entsprechende Portale ist hiervon nicht 

umfasst. 

Für jegliche weitere Verbrei tung bzw. Veröffentlichung der bereitgestellten Informationen, welche ggf. unge
rechtfertigt ist und rechtliche Interessen Dritter betreffen, stehen ausdrücklich Sie persönlich in der Verant

wortung. 

Die Veröffentlichung personenbezogener Daten ist nach dem VIG nicht statthaft. Vorsorglich widersprechen 
wir der Veröffentlichung personenbezogener Daten von allen Mitarbeitern unserer Behörde. 


